
Die Chronologie der Wiener Pfenninge des 13. und 14. Jahrhunderts. 7

erwähnt, unter anderem auch in einem Vorschlag, den die
Wiener Hausgenossen im Jahre 1416 dem Herzog Albrecht V.
erstatteten. ,Item Stainpokch/ heisst es darin, ,wann 30 auf
ein Lot gent, so get auf die markch 2 phunt, . . . die inarkch

halt in 9 Löt Silber/ Es wurden also damals 30 Steinböcke
auf ein Wiener Loth von 17'5 Gr., 480 auf die Wiener Mark
von rund 280 Gr. Schwere gerechnet.

In Posten zu 30 und 60 Stück = 1 und 2 Schilling, die

ich aufs Gerathewohl herauszählte, gewogen, erhielt ich:

Stück Gesammt-Durchschnitts-

gewicht
30 17 Gr. 0-566 Gr.
30 17-8 „ 0-593 „

30 18-3 „ 0-610 „

30 18-4
30 18-4

„ 0-613 „

„ 0-613 „

Stück Gesammt-Durchsclmitts-

gewicht
60 34-4 Gr. 0-573 Gr. 2mal
60 34-5 „ 0-575 „

60 34-7 „ 0-578 „

60 34-9 „ 0-581 „

60 35-6 „ 0'593 „

60 36-1 „ 0-601 „

480 Stück zusammen wogen 279 - 6 Gramm, stimmten also
bis auf 0’4 Gr. mit der Wiener Mark überein. Das Durch

schnittsgewicht dieser Pfenninge stellte sich daher im Gutten-
steiner Münzfund genauest auf 0'5825 Gr. und für den Schil
ling 0 - 5825 X 30 auf 17’475 Gr., gegen 17-5 Gramm, welche
das Wiener Loth hat. Auf weitere Folgerungen, welche sich
aus dieser auffälligen Uebereinstimmung der Wägung mit der
urkundlichen Nachricht ergeben, werde ich noch später zurück
kommen; hier galt es nur, an einem Beispiel zu zeigen, in
welchem Masse die Verlässlichkeit des Durchschnittsgewichtes
von der Zahl der gewogenen Stücke abhängt.

6. Die Gewichtsangaben, welche man als Durchschnitt
einer grösseren Zahl Stücke erhält, sind jedoch nur ausnahms
weise für die Ermittelung des Münzfusses sofort brauchbar,
weil sie meist hinter der gesetzlichen Vorschrift Zurückbleiben,
also zu leicht sein werden. Diese Herabdrückung des gesetz
lichen Durchschnittsgewichts auf das durch die Abwägung er
mittelte thatsächliche, beruht auf dem Zusammenwirken zweier
Uebelstände, an welchen das Münzwesen in Oesterreich wäh
rend des Mittelalters krankte: einerseits auf der gewinnsüchtigen
Ausscheidung der schweren in den Verkehr gesetzten Stücke


